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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 1539/J-NR/2014 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben 

an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Schuldenregulierungsverfahren“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Zu 1 bis 10: 

Die automationsunterstützte Auswertung ergibt für die Jahre 2008 bis 2013: 
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Zu 11 und 12: 

Die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, die ASB 

Schuldnerberatungen GmbH, veröffentlicht jährlich den sogenannten „Schuldenreport“. Er 

enthält Informationen über die Tätigkeit der staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen, 

darunter auch Eckdaten zu den Schuldnern, die die Schuldenberatungsstellen aufgesucht 

haben. Der „Schuldenreport 2014“ ist auf der Website der ASB Schuldnerberatungen GmbH 

(www.schuldenberatung.at) in der Rubrik „Fachpublikum / Publikationen“ abrufbar. 

Nach dem „Schuldenreport 2014“ lag die jährliche Durchschnittsverschuldung der Klientinnen 

und Klienten der Schuldenberatungen in Österreich, die eine Erstberatung in Anspruch 

genommen haben, im Jahr 2011 bei 73.108 Euro, im Jahr 2012 bei 72.499 Euro und im Jahr 

2013 bei 70.598 Euro. Die Medianverschuldung für 2013 lag bei rund 32.000 Euro (2012: rund 

34.000 Euro). 

Zu 13 und 14: 

Nach dem „Schuldenreport 2014“ (Quelle: ASB Schuldnerberatungen GmbH) sind 40,1% der 

Klientinnen und Klienten der Schuldenberatungen arbeitslos, 44,8% erwerbstätig und 15,1% 

sonstige (z.B. Hausfrauen/-männer, Studierende usw.). 

Zu 15 und 16: 

Nach dem „Schuldenreport 2014“ (Quelle: ASB Schuldnerberatungen GmbH) ergibt sich 

bezogen auf die Personen, die 2013 eine Erstberatung in Anspruch genommen haben, 

Folgendes: 

0,1% waren bis 17 Jahre, 1,8% 18 bis 20 Jahre, 25,1% 21 bis 30 Jahre, 26,2% 31 bis 40 

Jahre, 25,6% 41 bis 50 Jahre, 15,6% 51 bis 60 Jahre, 5,6% über 60 Jahre. 

41% waren Frauen, 59% Männer. 

1,9% hatten ein Einkommen bis 250 Euro, 4,4% ein Einkommen von 251 bis 500 Euro, 23,1% 

ein Einkommen von 501 bis 837 Euro, 15,0% ein Einkommen von 838 bis 1000 Euro, 35,2% 

ein Einkommen von 1.001 bis 1.500 Euro, 13,3% ein Einkommen von 1.501 bis 2.000 Euro, 

7,1% ein Einkommen über 2.000 Euro. 

39,7% hatten die Pflichtschule als höchste Ausbildung, 51,1% einen Lehrabschluss bzw. eine 

berufsbildende Fachschule, 6,7% Matura und 2,5% eine Ausbildung über Maturaniveau. 

Zu 17 und 18: 

Vergleichsdaten anderer europäischer Länder liegen mir nicht vor. 

Zu 19 und 20: 

Nach dem „Schuldenreport 2014“ (Quelle: ASB Schuldnerberatungen GmbH) haben 

Personen, die 2013 Erstberatungen in Anspruch genommen haben, folgende Gründe für die 
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Überschuldung genannt (Mehrfachnennungen möglich): 

43,7% Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung (Männer: 45%, Frauen: 42%) 

17,6% (gescheiterte) Selbstständigkeit (Männer: 21%, Frauen 12%) 

15,4% Umgang mit Geld bzw. falsches Konsumverhalten (Männer: 15%, Frauen: 16%) 

11,9% Wohnraumbeschaffung (Männer: 11%, Frauen: 13%) 

11,6% Scheidung/Trennung (Männer 10%, Frauen: 14%) 

Sonstige Gründe: Bürgschaften/Mithaftung, Unterhaltspflichten, persönliche Härtefälle, 

Autokauf/Leasing, Sucht/Krankheit, Lebenshaltungskosten. 

Zu 21 und 22: 

Das Schuldenregulierungsverfahren hat sich in der Praxis bewährt. Mit dem Ziel einer 

weiteren Verbesserung der Situation von redlich in wirtschaftliche Not geratenen 

Privatschuldnern werden seit Längerem in einer Arbeitsgruppe im Bundesministerium für 

Justiz mögliche gesetzliche Maßnahmen erörtert. Bislang konnte aber zum Kernpunkt einer 

allfälligen Reform, den Modifikationen im Zusammenhang mit der 10%-Mindestquote im 

Abschöpfungsverfahren, keine Einigung erzielt werden. 

 

Wien, 21. Juli 2014 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 

Datum/Zeit-UTC 2014-07-21T17:21:17+02:00       
    

Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.

Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur. 
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